
W . Cap,t . Joseph H.

(L , t. XIX .)

^ rticulus XIX»
§ . k.

(Rückständige keMusnZs ex xsce
^Vestplialica zu beförderen .)
Was die Zeithero einem Chur¬

fürsten , Fürsten , Prälaten , Gra¬
fen , Herrn , der Rerchü -Ritter-
schaft und anderen , oder Dero
Voreltern und Vorfahren , geist-
vder weltlichen Standes ohne
Recht gewaltiglich genommen
oder abgedrungen , oder Inhalt
des Münster - und Qsnabrücki-
fchen Friedens -^ xeLuti'vnz -LciiÄ,
srätioris mocii exegULucli , und
Nürnbergischen LxecatioM -Ke-
ce5§ zu retiituiren rückständig ist,
und annoch vorenthalien wird,
dazu sollen und wollen Wir einem
jeden der Billigkeit nach wider
männiglich ohne Unterschied der
Religion verhelfen»

§ . II.
(Und ftlbst ein gleiches zn tyun. )

Auch dasjenige , so Wir sech¬
sten vermög jeztgcdachcem Frie¬
dens - Schluß , und darauf zu
Nürnberg und sonsten aufgerich-
reter ^ cliäkorum et sräki'si !8 mo-
«! j exe ^uencli , ZU reliituiren schul¬
dig , einem jedweden sobald und
ohne einige Verweigerung voll-
kommentlich rLKituiren, . bey sol-
chein auch , so viel Wir recht-ha-
ben, schüzen und schirmen.

Z. IU.

N . Capit. Leopold II . und
Franz u.

särt . XIX.)
.̂ rtieulus XIX.

§ . i.
(Rückständige Restitutionen .)

Was . die zeither einem Kur¬
fürsten , Fürsten , Prälaten , Gra¬
fen, Herrn , der Reichsritterschaft
und andern oder Dero Vorastern
und Vorfahren geist - oder welt¬
lichen Standes ohne Recht ge¬
waltiglich genommen oder abge-
drungen , oder Inhalt des Mün¬
ster - und osnabrückischen Frie-
dens -Exekutionsedikts , m-cIicu -is
inocii exsguemlr und nürnbergi¬
schen Erckuriansrezestes zu resti-
tuiren rückständig ist, und annoch
vorenthalten wird , dazu sollen
und wollen Wir einem jeden der
Billigkeit nach wider männiglich
ohne Unterschied der Religion
verhelfen.

§ . 2 .
(Eigene Restitutionen.)

Auch dasjenige so Wir selbst
vermög jeztgedachten Friedens-
schlusteö und darauf zu Nürnberg
und sonst aufgerichteter LcMo-
ruin et Ärctioris mocli exeguen-

zu restituiren schuldig , einem
jeowedem so bald und ohne eini¬
ge Verweigerung vollkomment-
lich restituiren , bei solchem auch,
so viel Wir Recht haben , schü¬
zen und schirmen»

§ . r-
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^ rtrcu 1 u§ XIX.

§ . i . Was dieZeithero einem
Churfürsten / Fürsten , Prälaten,
Grafen und Herrn , der Reichs --
Ritterschaft und anderen , oder
derer Voreltern und Vorfahrern,
geist - oder weltlichen Standes,
ohne Recht gewaltiglich genom¬
men oder abgedrungen , oder In¬
halt des Münster - und Oßna-
bcückischen Friedens - LxeLMions-

srätioris moäi exeguoii-
und Nürnbergischen LxEcu-

tiouL - ^ ecels reliituwen rück¬
ständig ist , und annoch vorent¬
halten wird , darzu soll und will
der Kayser einem jedwedern der
Billigkeit nach wider männiglich
ohne Unterschied der Religion
verhelffen,

§ . 2 . auch dasjenige so er selb-
^sten, vermög jezt gedachten Frie-
denSjchlustes und darauszuNürn-
berg und sonsten aufgerichteter
Lcliäkorum et srcKioris mocll exe-
guenäi , zu rellitmren schuldig,
einem jedwedern sobald und ohne
einige Verweigerung vollkom-
mentlich reüikmren , bey solchen
auch , so viel er Recht hat , schü¬
zen, und schirmen,

Z . auch sowohldenen in sei¬
nen und andern der Churfürsten,
Fürsten und Ständen , recheälj.
ve Erb -Königreichen und Landen

eings-



W . CapLt. Joseph II.

(?Uk. XIX.)
§ . m.

( Denen in den Erblanden eingesesse¬
nen Reichs - Ständen mrparthepisch
Siecht wiederfahren zu lassen )

Auch sowohl denen in künf¬
tigen Unseren und anderen derer
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den relgecckive Erb -Königreichen
und Landen eingesessenen linme-
chst - Ständen , als denen Ein¬
heimischen , ohnpartheyisch und
gleiches Recht wiederfahren las¬
sen, ohne alle Verhinderung und
Aufenthalt.

§ . IV.
( Bedrückte Staude nicht an den Pro¬

zessen zu hindern .)

Und ob auch einiger Chursürst,
Fürst oder anderer Stand (die
freye unmittelbare Reichs -Ritter¬
schaft mit eingeschlossen ) seiner
KeZsIien , Innneäietat , Frey-
heiten , Rechten und Gerechtig¬
keiten halber , daß sie Ihm ge¬
schwächt , geschmälert , genom¬
men , entzogen , bekümmert und
bedrucket worden , mit seinem
Gegentheile und Widerwärtigen
zu gebührlichen Rechten kommen,
und Ihn fürsorderen wollte , das¬
selbe sollen und wollen Wir , wie
alle andere ordentlich schweben¬
den Rechtfertigungen , nicht ver¬
hinderen , sondern vielinehr be¬

förderen , und zur Endschaft be¬

schleunigen.

§ . v.

N . CapLt. LeopoldII . und
Franz II.

(^rt. XIX.)
§ . 3 .

( Justiz gegen Landeseingefessene .)

Auch sowohl den in Unfern
und andern der Kurfürsten , Für¬
sten und Stände respektive Erb¬
königreichen und Landen einge¬
sessenen Immediatständen , als
den Einheimischen unpartheyisch
und gleiches Recht widerfahren
lassen , ohne alle Verhinderung
und Aufenthalt.

5. 4 .
(Rechtslagen nicht zu hinderen . )

Und ob auch einiger Kurfürst,
Fürst oder anderer Stand (die
freie unmittelbare Reichs -Ritter¬
schaft mit eingeschlossen) seiner
Regalien , Immedietät , Freihei¬
ten , Rechte und Gerechtigkei¬
ten halber , daß sie ihm geschwä¬
cht , geschmälert , genommen,
entzogen , bekümmert und be¬
drücket worden , mit seinem Ge¬
gentheile und Widerwärtigen zu
gebührlichen Rechten kommen,
und ihn vorfordern wollte , das¬
selbe sollen und wollen Wir , wie
alle andere ordentlich schwebende
Rechtfertigungen nicht verhin¬
dern , sondern vielmehr beför¬
dern und zur Endschaft l < schleu¬
nigen.

^ g § . 5»
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eingesessenen Immeckletststanden,
als denen Einheimischen , unpar¬
theyisch und gleiches Recht wie-

dersahren lassen , ohne alle Ver¬
hinderung und Aufenthalt;

§ . 4 . Und ob auch einiger
Churfürst , Fürst oder anderer
Stand , die freye Reichs -ünmit-
telbare Ritterschaft mit einge¬
schlossen , seiner ^ eZalien , Iin-
ineäietät , Freyheiten , Recht und
Gerechtigkeiten halber , daß sie
Ihme geschwäche.t , geschmälert,
genommen , entzogen , bekümmert
und bedrückt worden , mit seinem
Gcgentheil und Widerwärtigen
zu gebührlichen Rechten kommen,
und Ihn fürfordern wollte , das¬
selbe soll und will der Römische
Kayser , wie alle andere ordent¬
lich schwebende Rechtfertigungen
nicht verhindern , sondern viel¬

mehr befördern und zur Endschaft
beschleunigen , ^

§ . z . auch zu Behauptung
der neuerlichen ohne Consens der
Churfürstcn und sonsten dem vor¬
hergegangenen 8 . Art . zugegen
unternommenen Zöllen , Aufla¬
gen und Attentaten einige Pro-
ceß oderX ^anclat» nicht erkennen;

§. 6 . Wann auch Land-Stän¬
de und Unterthanen wider ihre
Obrigkeit Klage führen , so soll
und will der Römische Kayser

inson-
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W . Capit . Joseph U.

( ürt . XIX .)

tz . V .
'

(Reine unrechtmässigen Zölle re . zu E.
niitcnireu .)

Auch zu Behauptung der

neuerlichen , ohne Oonkens deren

Churfürsten und sonsten dem vor¬

hergegangenen achten ^ .rticul zu¬
gegen , unternommenen Zöllen,
Auflagen und Attentaten einige
krocefle oder Xlsnärta nicht er¬
kennen.

S . vr.
( Klagen der Unterthanen wider ihre

Landes - Î erru .)

Wann auch Landstände und

Unterthamn wider ihre Obrigkeit
Klage führen , so sollen und wol¬
len Wir insonderheit , wann es
die landesherrliche Obrigkeit und

AeAalien strwvhl überhaupt , als
in Ipeeie die kur » LoilettarulN,
^ rmaturse , Legueiae , Landes-
vskenüon , Besazung der Vc-

stungen und Unterhaltung der
Oarnilon , nach Innhalt des

Reichs -Abschieds c!e ^ nno 1654
'

§ . und gleichwie re. und derglei¬
chen betrift , aö nnciam Intian-
tisln lubäitorum keine Xlanckatr

noch ? rotettoris oder OonlervL-
toriL ertheilen , sondern nach
Innhalt jezt gedachten Reichs-
Abschiedes § . Benebens sollen
Cammer -Richter : c . und § . was
dann Churfürsten , Fürsten und
Ständen rc. zuvorderst die Aus¬

träg in acht nehmen.
§ . VIl.

N . Capit . Leopold U - und
Franz II.
Ort. XIX.)

§ . 5.
( Keine widerrechtliche Auflagen zu be¬

günstigen .)

Auch zu Behauptung der
neuerlichen , ohne Konsens der

Kurfürsten und sonst dem vorher¬
gegangenen VIll . Artikel zugegen,
unternommenen Zöllen , Aufla¬
gen , und Attentate , einige Pro¬
zesse oder Mandate nicht erken¬
nen.

§ . 6.

( Klagen der Landesstande und Unter-
thanen gegen ihre Landesherrn und
Landesherrliche Kammern . )
Wenn auch Landstände und

Unterthanen wider ihre Obrig¬
keit in Privatsachen , welche die
Landesfürstliche Kammer betref¬
fen , Klage führen : so sollen
und wollen Wir diese bei ihren
ordentlichen Landesgcrichten ent¬
scheidenlassen , wederden Reichs¬
gerichten gestatten , über solche
Klagen in lezter Instanz , wenn
krivile ^ is 6e non sppellünäo vor¬
handen sind , und darum kein
ausdrücklicher Vorbehalt enthal¬
ten , oderein anderes durch Ver¬
trage mit den Landschaften und
Obrigkeiten nicht bestimmet ist,
zu urtheilen . Auch sollen und
wollen Wir bei andern Kiagsa-
chen der Landstände und Untcr-
thanen wider ihre Obrigkeit in¬
sonderheit , wenn es die Landes¬
herrliche Obrigkeit und KeZalien,
sowohl überhaupt , als in ipecie

die
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insonderheit , wann es die Lan¬

desherrliche Obrigkeit und Kegr-
lien , als in Lpecie die kura eoi-
lettarum , srmattirse , legmelse,
Landes -Oekeniion , Besazung der

Festungen , und Unterhaltung der

Garnisonen , nach Inhalt der
Reichs -Abschieds c! s Hnno 1654
§. Und gleichwie rc . und derglei¬
chen betrift , aä nuöam InKsn -.
tism iubllltor -uln keine Xlsnckat»

ertheiien , sondern nach laut jezt
gedachten Reichs - Abschieds
Benebens sollen Cammerrich¬
ter rc. und H. Was dann Chur¬
fürsten , Fürsten und Ständen rc.
Zuvorderist die Austräge in acht
nehmen , wo aber die Iuribflittio
kunstiret , dennoch ehe und bevor
die Ittanäatg ergehen , die beklag¬
te Obrigkeit mit ihrem Bericht
und gegen Nothdurft zuforderist
vernehmen , und wann alödann
sich befinden würde , daß die Un¬
terthanen billige Ursach zu kla¬

gen haben , dem Prozeß schleu¬
nig , doch mit Beobachtung der
8ubllsnris1imn abhelssen , immit¬
telst gleichwohl sie zu schuldigen
Gehorsam gegen ihre Obrigkeit
anweisen . Der regierende Rö¬
mische Kayser soll und will auch
nicht zügeben , daß die Land-
Stände die Oispolttion über die
Land -Steuern , deren Empfang,
Ausgab - und Rechnungs -keLe8-

ürung mit Ausschliessung der
Landes -Herren privative vor - und

an



W . Capit . Joseph II.

(Ll -t . XIX .)

§ . vn.
( Wie darinn zu verfahren .)

Wo aber die llurixssiäkio sinn-
äiret , dennoch ehe und bevor die
Xlanssats ergehen , die beklagte
Obrigkeit mit ihrem Bericht und
gegen Nothdurft zuvorderst ver¬
nehmen , gestaltet bey dessen
Hinterbleibung ihnen verstattet
und zugelassen sinn soa , solchen
^ snöatiL keine ? 3iit !on zu leisten,
und wann alsdenn stch besinden
wurde , daß die Uuterthanen bil¬
lige Ursach zu klagen habe - , dem
kroces « schleunig , doch mit Beob¬
achtung derer Lubsssntiaimm aö-
helfen immittelst gleichwohl sie
zum schuldigen Gehorsam gegen
ihreObrigkeit anweisen.

N . Capit . Leopold U. und
Franz il.

^ rt. XIX.)
die jurs colleckksrum , arMLwrse,
lequelse , ^andesdefension , Be-
sazung der Festungen und Unter¬
haltung der Garnison , nach In¬
halt des Reichs -Abschiedes vom
Jahr 1654 . §. Und gleichwie rc.
und dergleichen betrift , s6 nu-
6am insssntism lubssitorum keine
Mandate oder Reskripte , wel¬
che Anordnung in moritix csulüe
enthalten , weder >Ordinationen,
noch ? roteÄoria oder Oonlsrva-
toriA ertheilen , sondern nach In¬
halt jezt gedachten Reichsabschie-
deS § . Beliebens sollen Cammer¬
richter rc. und § . Waö dann Kur¬
fürsten , Fürsten und Standen rc.
zuvorderst die Austrage in Acht
nehmen.

§. ? -
( Versahen ngsart . )

Wo aber in Sachen , da Land¬
stande , Unterthanen , oder in den
Reichsstädten die Bürger oder
deren Ausschüsse wider ihre
Obrigkeit Klage führen , die Ju¬
risdiktion fuudiret , dennoch , ehe,
und bevor die . Mandate , Re¬
skripte oder etwa in deren Stelle
tretende ordinationcn ergehen,
die beklagte Obrigkeit jedesmal
und in allen Fallen mit ihrem
Bericht und Gegennothdurft,zu¬
vorderst vernehmen , gestalten ber
dessen Hinterbleibung ihnen ge¬
stattet und zugelaffen sehn soll,-
solchen Mandaten oder Ressrip
ten , welche Anordnungen in me

ritix

ProjecL der perpelm
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rlichen
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an sich ziehen , oder m derglei¬
chen und andern Sachen , ohne
der Bandes -Herren Vorwissen,
Conventen halten.

§ . 8 . In Strass -Fallen soll
und will der Römische Kayser
denenjenigen , so in der Sache
coZnolaircn , oder denen darinn
Commission aufgctragcn worden,
von der Strasse nichts verspre¬
chen , noch die geringste Hoff¬
nung dazu machen.

z . vm.
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W . Capit . Joseph ll.

(ä ^t. XIX .)

K. VM»

(Keine Hoffnung zu Straf - Gel- eren
zu machen.)

In Straf -Fällen sollen und
nwllen Wir auch dcnenjenigen,
so in der Sache coZnolciren , oder
denen darinn Lommistlon auf-
getragen worden, von der Strafe
nichts versprechen, noch die ge¬
ringste Hoffnung dazu machen.

/ ^ rticnlns XX.

H. I . (XXX)

( OsnerLl-kexul in Acht und Oberacht-
Sachen.)

Wir sollen und wollen auch in

Acht - und Oberacht -Sachen Uns

demjenigen , was vermag Instl n-

»ienü kseis , in dem jüngeren
Reichs -Abschied §. Nachdem auch
in dem Münster - undOsnabrük-

kischen Friedens -Schluß rc. ver¬

glichen und ÜLtuiret worden, al¬

lerdings gemäß achten.

L. u.

N . Capit . Leopold ll . und
Franz u.

( ^ rt . XIX .)
riti's causae enthalten , auch Or¬
dinationen keine Parition zu lei¬
sten , und wenn alsdann sich be¬
finden würde , daß die Untertha-
nen billige Ursache zu Klagen ha¬
ben , drm Prozesse schleunig,
doch mit Beobachtung der lnb-
stLntislium abhelsen , immittelst
gleichwol sie zum schuldigen Ge¬
horsame gegen ihre Obrigkeit an¬
weisen.

§ . 8 .
( Straffälle .)

In Straffallen sollen und
wollen Wir auch denjenigen , so
in der Sache kognosziren , oder
denell darinn Kommission aufge¬
tragen worden , von der Strafe
nichts versprechen, noch die ge¬
ringste Hoffnung dazu machen.

^ .rticulus XX.

§. i . (XXX)
(Achtssachen.)

Wir sollen und wollen auch in
Acht - und Oberachtsachen Uns
demjenigen, was vermög Instru¬
ment ! ksLis in dem jüngern
Reichsabschiede H. Nachdem auch
indem Münster - und osnabrücki-
schen Friedensschluß rc . verglei¬
chen und statuirt worden , aller¬
dings gemäß achten.

S . 2.

Projett der perpetuirlichm
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^ 1' tiLüluL XX.

Es soll und will der Römi¬
sche Kayser in Acht - und Ober-
Achts -Sachen , sich demjenigen,
was vermög Instrument ! kacis in
dem Reichs -Abschied § . Nachde-
me auch in dem Münster-
und Hsnabrückischen Friedens-
Schluß rc. verglichen und statuirt
worden , allerdings gemäß ver¬
halten.

O
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